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4. 2025/0510/BE - C00A - Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel

5. Vorschlag für ein Dekret über das Verbot der Vermarktung und der Herstellung von Erzeugnissen, die von Kängurus
gewonnen werden
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6. Alle Erzeugnisse, die unter Verwendung von Känguru-Bestandteilen von Kängurus, wie Känguru-Schlachtkörper, -
fleisch oder -haut, hergestellt und vermarktet werden.

7.

8. Die kommerzielle Jagd auf Kängurus in Australien ist die weltweit größte Schlachtung wildlebender Landtiere. Jedes
Jahr werden zwischen 1,1 Millionen und 1,3 Millionen Kängurus auf tierunfreundliche Weise getötet, um verschiedene
Zutaten auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Dazu gehören Kängurufleisch, das zum Verzehr bestimmt ist, aber auch
Sportschuhe und Motorradjacken, für deren Herstellung Känguruhaut verwendet wird. Stark kritisiert und dokumentiert
sind die Praktiken, bei denen wirtschaftlich uninteressante junge Kängurus von den Jägern zu Tode geschlagen werden.
Diese Praktiken werden von den zuständigen regionalen Behörden erlaubt und manchmal sogar gefördert.

Durch Flandern ist Belgien der zweitgrößte Importeur von Känguru-Erzeugnissen weltweit. Damit trägt Flandern
unverhältnismäßig zum Leiden der Tiere in Australien bei. Das vorgeschlagene Dekret
verbietet die Herstellung und Vermarktung von Känguru-Erzeugnissen in Flandern. So möchte der flämische Gesetzgeber
seine Verantwortung im Rahmen seiner Zuständigkeit für Tierschutz übernehmen und seiner unverhältnismäßig großen
Rolle im Handel mit Känguru-Erzeugnissen ein Ende setzen.

9. Nach der Stellungnahme Nr. 67.713/1/V des Staatsrates vom 14. August 2020 liegt es in der Kompetenz der Regionen
festzulegen, ob es zur Vermeidung von Tierleid erforderlich ist, die Ein- und Durchfuhr von Känguru-Erzeugnissen im
Rahmen des Rechts der Europäischen Union zu verbieten.

Das vorgeschlagene Verbot muss daher als technische Vorschrift im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/1535 angesehen
werden. Känguru-Erzeugnisse gelten als landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 Buchstabe c der
genannten Richtlinie.

10. Nummern oder Titel der Grundlagentexte: Es liegen keine Grundlagentexte vor.

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein

**********
Europäische Kommission
Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie (EU) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu


